
Schriften zum Internationalen Recht

Band 203

Vom Gleichheitssatz zum arbeitsrechtlichen 
Diskriminierungsverbot

Eine rechtsvergleichende Betrachtung der europäischen, 

italienischen und deutschen Rechtsentwicklung 

unter besonderer Berücksichtigung älterer Arbeitnehmer 

in befristeten Arbeitsverhältnissen

Von

Christian Becker

Duncker & Humblot  ·  Berlin



CHRISTIAN BECKER

Vom Gleichheitssatz zum arbeitsrechtlichen 
Diskriminierungsverbot



Schriften zum Internationalen Recht

Band 203



Duncker & Humblot  ·  Berlin

Vom Gleichheitssatz zum arbeitsrechtlichen 
Diskriminierungsverbot

Eine rechtsvergleichende Betrachtung der europäischen, 

italienischen und deutschen Rechtsentwicklung 

unter besonderer Berücksichtigung älterer Arbeitnehmer 

in befristeten Arbeitsverhältnissen

Von

Christian Becker



Die Juristische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
hat diese Arbeit im Jahre 2014 als Dissertation angenommen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in

der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten

© 2015 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fremddatenübernahme: Konrad Triltsch GmbH, Ochsenfurt

Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach
Printed in Germany

ISSN 0720-7646
ISBN 978-3-428-14577-5 (Print)

ISBN 978-3-428-54577-3 (E-Book)
ISBN 978-3-428-84577-4 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 

Internet: http://www.duncker-humblot.de



Meiner Familie





Vorwort

Im gesellschaftlichen Zusammenleben und in der Rechtswissenschaft ist die
Frage nach einer Gleichheit der Menschen untereinander seit jeher von herausra-
gender Bedeutung. Dies gilt in Zeiten eines zusammenwachsenden Europas und
einer immer weiter voranschreitenden Globalisierung mehr als je zuvor. Diskrimi-
nierungsverbote bilden dabei eine moderne Ausprägung des Gleichheitsgedankens.
Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur näheren Bestimmung von Definiton
und Inhalt der Diskriminierungsverbote liefern und im Rahmen der Rechtsverglei-
chung die Notwendigkeit einer Harmonisierung von Rechtsbegriffen in einem ver-
einten Europa hervorheben.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Armin Höland,
der sich bereit erklärt hat, die Betreuung meines Promotionsvorhabens zu über-
nehmen. Er hat mich bei der Erstellung dieser Arbeit nicht nur durch regelmäßige
wissenschaftliche Diskussion unterstützt, sondern mir auch den Austausch mit ita-
lienischen Wissenschaftlern ermöglicht. Dies gilt nicht zuletzt insoweit, als es ihm
gelungen ist, Herrn Prof. Matteo Borzaga von der Università degli Studi di Trento als
Zweitgutachter zu gewinnen. Herrn Prof. Borzaga möchte ich insbesondere dafür
danken, dass mit ihm die Begutachtung meiner rechtsvergleichenden Dissertation
auch aus dem Blickwinkel eines Wissenschaftlers aus der in Bezug genommenen
Rechtsordnung möglich geworden ist.

Schließlich möchte ich meiner Familie für ihre Unterstützung danken. Besonders
hervorzuheben ist meine Frau Ivana, die in den Jahren der Erstellung der Arbeit ein
steter Rückhalt gewesen ist. Gleiches gilt für meine Eltern, die mit ihrer steten
Förderung und ihrem wissenschaftlichen Vorbild die Erstellung dieser Arbeit erst
ermöglicht haben. Auch meinen Freunden Roman Theuerjahr und Mirko Stepan bin
ich für deren Unterstützung sehr dankbar.

Mainz, im November 2014 Christian Markus Becker
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A. Einleitung

I. Aktualität der Thematik

Die Begriffe Gleichheit, Gleichbehandlung und Antidiskriminierung sind in der
aktuellen politischen Diskussion allgegenwärtig. Es hat insbesondere den Anschein,
dass mit dem Wachstum eines Vereinten Europas diesem Thema von der Politik
besondere Beachtung geschenkt wird. Dies kann nicht verwundern, birgt doch das
weitere Zusammenwachsen unterschiedlicher Völker, Ethnien und Bevölkerungs-
strukturen ein großes Potential möglicher Ungleichheit, Ungleichbehandlung als
auch kreativer Vielfalt. Bemerkenswert ist, dass die Politik nicht zuvorderst auf
Grund eines aus der Gesellschaft geäußertenVerlangens tätig wird. In Anbetracht des
gesellschaftlichen Stellenwerts der Thematik ist das Handeln der Politik zumindest
in Teilen antizipierend.

Sowohl nationale als auch Studien auf Unionsebene belegen das politisch anti-
zipative Handeln. Aus einer Untersuchung der deutschen Antidiskriminierungsstelle
des Bundes aus dem Jahr 2008 geht hervor, dass die Angst vor Diskriminierung und
Ungleichbehandlung in Deutschland nicht zu den größten Sorgen der Bürger zählt.
Ausweislich der Studie der Antidiskriminierungsstelle gaben lediglich 14 Prozent
der Befragten an, sich sehr für das Thema Diskriminierung zu interessieren,
37 Prozent der Befragten antworteten, „eher nicht“ bzw. „überhaupt nicht“ an diesem
Thema interessiert zu sein. Die übrigen 49 Prozent der Befragten standen dem
Themengebiet Diskriminierung indifferent gegenüber. Zutreffend wird daher in der
Studie gefolgert, es handle sich bei dieser Gruppe der „Indifferenten“ um die Gruppe
mit dem größten gesellschaftlichen Potential.1 Dieses Ergebnis mag auch damit
zusammenhängen, dass Diskriminierung und Ausgrenzung naturgemäß oftmals nur
Minderheiten betrifft und damit die Relevanz für große Teile der Bevölkerung gering
erscheint. Nicht nur die jüngere europäische Vergangenheit, insbesondere die
deutsche lehrt jedoch, dass der Schutz von Minderheiten und Gruppen ohne ge-
sellschaftliche und politische Lobby immanent wichtig ist. Die Anstrengungen der
Politik, Diskriminierungen und Ungleichbehandlungen möglichst zu unterbinden,
sind daher keinesfalls überflüssig.

Der dem Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsrecht zugrundeliegende
Gedanke derGleichheit derMenschen ist nicht neu. Seit der Antike beschäftigen sich
Philosophen und (Rechts-)Gelehrte mit der Frage, wie die Gleichheit der Menschen
zu definieren ist. Die Geschichte zeigt, dass der Gedanke der Gleichheit immer dann

1 Antidiskriminierungsstelle, Diskriminierung, S. 41.



besondere Prominenz genießt, wenn bedeutende gesellschaftliche Umbrüche an-
stehen.

II. Gegenstand der Arbeit

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich zunächst mit den historischen
Grundlagen des Gleichheitsbegriffs. Der Gedanke der Gleichheit kann und muss als
Nukleus der europäischen Antidiskriminierungspolitik angesehen werden. Die
historische Betrachtung soll die Entwicklung bis in die Gegenwart aufzeigen und
eine Einordnung und Bewertung des aktuellen Rechtsrahmens ermöglichen. An-
gesichts dieses rechtsgeschichtlichen Hintergrunds wird erkennbar sein, welche
Bedeutung den jüngeren und jüngsten Entwicklungen, insbesondere den Diskrimi-
nierungsverboten, beizumessen ist und was genau unter dem Begriff „Diskrimi-
nierung“ zu verstehen ist.

Untersucht wird der europäische Rechtsrahmen, wobei im Mittelpunkt die Re-
gelungen der beschäftigungs- und berufsbezogenen Rahmenrichtlinie 2000/78/EG
stehen.2 Die beiden Mitgliedstaaten Deutschland und Italien haben bei der Umset-
zung der europarechtlichen Vorgaben unterschiedliche Ansätze gewählt und weisen
eine jeweils unterschiedliche Tradition der Gleichheit und Gleichbehandlung auf.
Während in Italien die einschlägigen europäischen Richtlinien fast wörtlich in das
nationale Recht übernommen wurden, ist die deutsche Umsetzungsgesetzgebung
zum Teil weit über die europäischen Vorgaben hinausgegangen. Die vergleichende
Betrachtung der nationalenGegebenheitenverspricht einen hohenErkenntnisgewinn
und eröffnet die Möglichkeit, nationalen Handlungsbedarf zu definieren. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Weiterentwicklung und Präzisierung des
Begriffs „Diskriminierung“. An einer exakten Begriffsdefinition fehlt es insbe-
sondere deshalb, weil nicht geklärt ist, ob und unter welchen Voraussetzungen eine
merkmalsbezogene unmittelbare Ungleichbehandlung gerechtfertigt sein kann.

Die statistischen Daten rechtfertigen es zudem, einer Gruppe von Merkmalsträ-
gern besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Hierbei handelt es sich um ältere bzw.
alte Menschen. Auf die Frage nach besonders benachteiligten Gruppen, werden an
prominenter Stelle ältere Arbeitslose (28 Prozent) sowie alte oder ältere Menschen
(21 Prozent) genannt. Die Befragten nennen das Merkmal Alter an zweiter bzw.
vierter Stelle.3 In der subjektiven Wahrnehmung der befragten Personen wird das
Alter sogar als prominentester Grund für eine an sich selbst wahrgenommene Dis-
kriminierung genannt.4 Es verwundert also wenig, dass 26 Prozent der Befragten die
Erhöhung des Schutzes vor altersbezogenen Diskriminierungen verlangen und

2 Abrufbar im Internet unter: http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm; CELEX-Nummer:
32000 L0078.

3 Antidiskriminierungsstelle, Diskriminierung, S. 48.
4 Antidiskriminierungsstelle, Diskriminierung, S. 53.
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diesem Verlangen damit die zweithöchste Priorität überhaupt zukommt.5 Hierbei
handelt es sich nicht allein um ein deutsches Phänomen. Umfragen der Europäischen
Union bestätigen die Angst vor Altersdiskriminierung. Durch die jüngste Wirt-
schaftskrise hat diese Angst weitere Nahrung gefunden. 58 Prozent der Befragten
nahmen im Jahr 2009 Diskriminierung aufgrund des Alters wahr. Im Vergleich zum
Vorjahr 2008 bedeutete dies einen Anstieg um 16 Prozent.6

Diese zentrale Rolle des Merkmals „Alter“ im Katalog der Diskriminierungs-
merkmale ist Anlass dafür, die vorliegende Untersuchung darauf zu fokussieren, wie
es in Italien und Deutschland aktuell um den Schutz von alten bzw. älteren Ar-
beitnehmern bestellt ist und welche Erkenntnisse sich aus dem Vergleich der Si-
tuation in beiden Ländern ergeben. Dem Phänomen der Altersdiskriminierung wird
in Italien undDeutschland eine unterschiedliche Relevanz beigemessen. Dies könnte
darauf hindeuten, dass der Schutz vor Altersdiskriminierung in Italien verglichenmit
Deutschland ausgeprägter ist. Laut einer weiteren EU-Studie aus dem Jahr 2012
gehen lediglich 32 Prozent der befragten Italiener davon aus, dass sich bei gleicher
fachlicher Qualifikation der Bewerber das Alter eines über 55-jährigen Arbeitneh-
mers negativ auf dessen Beschäftigungschancen auswirken könnte. Damit liegt der
Wert in Italien 22 Prozent unter dem EU-Durchschnitt und sogar eklatante 33 Pro-
zent unter dem Niveau in Deutschland.7

Gleichzeitig ist die unbefristete Beschäftigung von Arbeitnehmern längst nicht
mehr die Regel. In Deutschland und Italien ist annähernd jeder sechste Arbeitnehmer
auf der Grundlage eines befristeten Arbeitsvertrags tätig.8 Das Verfahren vor dem
EuGH in SachenMangold9 hat zudem gezeigt, dass demMerkmal Alter im Rahmen
befristeter Arbeitsverträge eine besondere Relevanz zukommt. Dies rechtfertigt es,
besonders genau zu untersuchen, inwieweit ältere Arbeitnehmer im Rahmen be-
fristeter Arbeitsverhältnisse vor Diskriminierung geschützt sind.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert. Nach einer kurzen Einleitung (Kapitel 1)
folgen in Kapitel 2 die historische Herleitung des Gleichheitsbegriffs mit den
Schwerpunkten Antike, Mittelalter und Neuzeit. Besonderes Augenmerk wird der
deutschen und der italienischen Entwicklung geschenkt (Kapitel 2, II. und III.).
Kapitel 3 behandelt die Entwicklung der Rechtsgrundlagen mit besonderer Beto-
nung der europäischen Entwicklung eines Antidiskriminierungsrechts. In diesem
Rahmen erfolgt eine nähere Bestimmung von Inhalt und Umfang des Diskriminie-

5 Antidiskriminierungsstelle, Diskriminierung, S. 50.
6 Eurobarometer Spezial 317, S. 4, abrufbar im Internet unter http://ec.europa.eu/public_opi

nion/archives/eb_special_en.htm.
7 Eurobarometer Spezial 393 (Factsheet), jeweils S. 3, abrufbar im Internet unter http://ec.

europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm.
8 Jahresbericht 2012 von EuroStat; abrufbar im Internet unter http://epp.eurostat.ec.europa.

eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-12–001/EN/KS-CD-12–001-EN.PDF.
9 Urteil des EuGH v. 22.11.2005, Az. C-144/04, abrufbar im Internet unter http://curia.euro

pa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de.
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